
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/12/8 2Ob770/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.12.1950

Norm

ZPO §1 Ae5

ZPO §6

Rechtssatz

Der Mangel der Parteifähigkeit einer nicht protokollierten Firma (Verwaltung "Die Leuchtkugel" politisch - satirische

Zeitschrift kann durch Richtigstellung auf den Namen des Firmeninhabers gemäß § 6 ZPO beseitigt werden.

Entscheidungstexte

2 Ob 770/50
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